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ANHANG 

BERICHTIGUNG 

des Beschlusses des Rates 2014/195/EU vom 17. Februar 2014 zur Ermächtigung der 

Mitgliedstaaten, das Übereinkommen von Kapstadt von 2012 über die Durchführung der 

Bestimmungen des Torremolinos-Protokolls von 1993 zu dem Internationalen 

Übereinkommen von Torremolinos über die Sicherheit von Fischereifahrzeugen von 1977 zu 

unterzeichnen, zu ratifizieren oder ihm beizutreten 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 106 vom 9. April 2014) 

1. Seite 5, Erwägungsgrund 9, Sätze 2 und 3: 

Anstatt: 

"Damit sichergestellt ist, dass das derzeitige durch die Richtlinie 97/70/EG gewährleistete 

Sicherheitsniveau gewahrt bleibt, sollten die Mitgliedstaaten jedoch bei Unterzeichnung des 

Übereinkommens und Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunden eine Erklärung 

dahingehend abgeben, dass die in den Regeln I/6 und III/3 in Kapitel 1 des Anhangs des 

Übereinkommens vorgesehenen Ausnahmen in Bezug auf jährliche Besichtigungen und 

gemeinsame Fanggebiete oder ausschließliche Wirtschaftszonen von der Anwendung 

ausgenommen werden. Darüber hinaus sollte die Erklärung beinhalten, dass für Fischereifahrzeuge 

von 24 Meter Länge und mehr, die die Flagge einer Nichtvertragspartei führen und in den inneren 

Gewässern oder im Küstenmeer eines Mitgliedstaats im Einsatz sind oder ihre Fänge in Häfen eines 

Mitgliedstaats anlanden, die in der Richtlinie 97/70/EG festgelegten Sicherheitsnormen gelten und 

dass die in Regel III/3 in Kapitel 1 des Anhangs des Übereinkommens vorgesehenen Ausnahmen 

nicht für derartige Fischereifahrzeuge unter der Flagge einer Nichtvertragspartei zulässig sind." 
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muss es heißen: 

"Damit sichergestellt ist, dass das derzeitige durch die Richtlinie 97/70/EG gewährleistete 

Sicherheitsniveau gewahrt bleibt, sollten die Mitgliedstaaten jedoch bei Unterzeichnung des 

Übereinkommens und Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunden eine Erklärung 

dahingehend abgeben, dass die in den Regeln 1(6) und 3(3) in Kapitel I des Anhangs des 

Übereinkommens vorgesehenen Ausnahmen in Bezug auf jährliche Besichtigungen und 

gemeinsame Fanggebiete oder ausschließliche Wirtschaftszonen von der Anwendung 

ausgenommen werden. Darüber hinaus sollte die Erklärung beinhalten, dass für Fischereifahrzeuge 

von 24 Meter Länge und mehr, die die Flagge einer Nichtvertragspartei führen und in den inneren 

Gewässern oder im Küstenmeer eines Mitgliedstaats im Einsatz sind oder ihre Fänge in Häfen eines 

Mitgliedstaats anlanden, die in der Richtlinie 97/70/EG festgelegten Sicherheitsnormen gelten und 

dass die in Regel 3(3) in Kapitel I des Anhangs des Übereinkommens vorgesehenen Ausnahmen 

nicht für derartige Fischereifahrzeuge unter der Flagge einer Nichtvertragspartei zulässig sind." 
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2. Seite 6, Anhang, Absatz 2: 

Anstatt: 

"Aufgrund dieser regionalen Vereinbarung finden die in Regel I/6 in Kapitel 1 des Anhangs des 

Übereinkommens von Kapstadt vorgesehenen Ausnahmen in Bezug auf jährliche Besichtigungen 

und die in Regel III/3 in Kapitel 1 des Anhangs dieses Abkommens vorgesehenen Ausnahmen in 

Bezug auf gemeinsame Fanggebiete oder ausschließliche Wirtschaftszonen von der Anwendung auf 

den hinterlegenden Mitgliedstaat und auf Fischereifahrzeuge von 24 Meter Länge und mehr, die die 

Flagge einer Nichtvertragspartei führen, nicht anwendbar, während sie im gemeinsamen Fanggebiet 

und in den ausschließlichen Wirtschaftszonen des hinterlegenden Mitgliedstaats im Einsatz sind 

oder ihre Fänge in seinen Häfen anlanden. Ausnahmen, die nach Regel III/3 in Kapitel 1 des 

Anhangs des Übereinkommens von Kapstadt in Bezug auf ein gemeinsames Fanggebiet oder eine 

ausschließliche Wirtschaftszone für Fischereifahrzeuge gewährt werden, die in den 

Anwendungsbereich von Regel 1 in Kapitel 1 des Anhangs des Übereinkommens von Kapstadt 

fallen, sind nicht zulässig." 

muss es heißen: 

"Aufgrund dieser regionalen Vereinbarung finden die in Regel 1(6) in Kapitel I des Anhangs des 

Übereinkommens von Kapstadt vorgesehenen Ausnahmen in Bezug auf jährliche Besichtigungen 

und die in Regel 3(3) in Kapitel I des Anhangs dieses Übereinkommens vorgesehenen Ausnahmen 

in Bezug auf gemeinsame Fanggebiete oder ausschließliche Wirtschaftszonen von der Anwendung 

auf den hinterlegenden Mitgliedstaat und auf Fischereifahrzeuge von 24 Meter Länge und mehr, die 

die Flagge einer Nichtvertragspartei führen, keine Anwendung, während sie im gemeinsamen 

Fanggebiet und in den ausschließlichen Wirtschaftszonen des hinterlegenden Mitgliedstaats im 

Einsatz sind oder ihre Fänge in seinen Häfen anlanden. Ausnahmen, die nach Regel 3(3) in Kapitel 

I des Anhangs des Übereinkommens von Kapstadt in Bezug auf ein gemeinsames Fanggebiet oder 

eine ausschließliche Wirtschaftszone für Fischereifahrzeuge gewährt werden, die in den 

Anwendungsbereich von Regel 1 in Kapitel I des Anhangs des Übereinkommens von Kapstadt 

fallen, sind nicht zulässig." 
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